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TZR Plus weiterhin beitragsfrei 
 
Köln, den 21.12.2007 
 
Allein seit Inkrafttreten des Altersvermö-
gensgesetzes im Januar 2002 wurden im 
Handwerk über 30 neue Tarifverträge zur 
betrieblichen Altersvorsorge abgeschlossen, 
ein Großteil basiert auf der Entgeltum-
wandlung. Das zeigt, dass die betriebliche 
Altersvorsorge einen wichtigen Baustein 
bei der Alterssicherung darstellt. Auch im 
Dachdeckerhandwerk gibt es – zusätzlich 
zur Tariflichen Zusatzrente (TZR) – die 
Möglichkeit der Entgeltumwandlung, die 
TZR Plus. Sie ermöglicht alle Formen der 
Entgeltumwandlung. Beiträge können bis 
zu einem Höchstbetrag von 4 Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze auch künftig 
steuer- und sozialversicherungsfrei entrich-
tet werden.  
 
Mit der Verkündung des „Gesetzes zur 
Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge 
und zur Änderung des Dritten Buches So-
zialgesetzbuch“ am 17. Dezember 2007 im 
Bundesgesetzblatt steht jetzt fest: Die ge-
setzliche Befristung der Beitragsfreiheit der 
Entgeltumwandlung wird aufgehoben. Die-
se bleibt auch weiterhin bei allen Durchfüh-
rungswegen in Höhe von 4 Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen 
Rentenversicherung (West) beitragsfrei.  
 
Das Gesetz enthält darüber hinaus folgende 
wesentliche Regelungen: 
 
- Das Mindestalter für den Erwerb von 
unverfallbaren Anwartschaften bei arbeit-
geberfinanzierten Betriebsrentenzusagen 
wird von derzeit 30 auf 25 Jahre abgesenkt.  
- Die Absenkung gilt für Neuzusagen, die 
ab dem 1. Januar 2009 erteilt werden. Für 
Zusagen die nach dem 31. Dezember 2000, 

aber vor dem 1. Januar 2009 erteilt wur-
den, gilt eine Übergangsregelung, wonach 
ein Arbeitnehmer zwischen 25 und 30 Jah-
ren eine unverfallbare Anwartschaft er-
wirbt, wenn diese ab dem 1. Januar 2009 
für 5 Jahre bestanden hat.  

 
- Steuerlich wird das Alter, ab dem Rück-
stellungen gebildet bzw. Zuwendungen an 
eine Unterstützungskasse erbracht werden 
können, von derzeit 28 auf 27 Jahre abge-
senkt.  
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
auch im kommenden Jahr erwarten 
uns Chancen und Herausforderun-
gen. Mit Ihnen gemeinsam wollen 
wir die Zukunft unseres Handwerks 
optimistisch und tatkräftig gestal-
ten! Ihnen, Ihren Familien und Ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern wünschen wir ein friedvolles 
Weihnachtsfest und alles Gute, Ge-
sundheit und Zuversicht für das 
Jahr 2008. 
 
 

Ihr ZVDH-Team 
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